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Dekret
zum Personalgesetz (Personaldekret)

Der [Autor]

beschliesst:

I.

Der Erlass SGS 150.1 (Dekret zum Personalgesetz (Personaldekret) vom 
8. Juni 2000) (Stand 1. Januar 2021) wird wie folgt geändert:

§  49
Zuständigkeit und Verfahrensregeln

1 Der Landrat beschliesst jährlich per 1. Januar über den Ausgleich der Teue-
rung.

2 Der Regierungsrat stellt dem Landrat nach Verhandlung mit der Arbeitsgemein-
schaft der Personalverbände Antrag über die Höhe des Teuerungsausgleichs. 
Orientierungsgrösse für die Verhandlungen des Regierungsrats mit den Perso-
nalverbänden ist der gemittelte Landesindex der Konsumentenpreise von No-
vember des Vorjahres bis Oktober des Jahres, das dem Vollzug des Teuerungs-
ausgleichs vorangeht. Als weitere Beurteilungsgrössen sind die finanzielle Situa-
tion des Kantons und die wirtschaftliche Entwicklung im Umfeld miteinzubezie-
hen.

2 Der Regierungsrat stellt dem Landrat nach Verhandlung mit der Arbeitsgemein-
schaft der Personalverbände Antrag über die Höhe des Teuerungsausgleichs. 
Orientierungsgrösse für die Verhandlungen des Regierungsrats mit den Perso-
nalverbänden ist der gemittelte Landesindex der Konsumentenpreise von Okto-
ber des Vorjahres bis September des Jahres, das dem Vollzug des Teuerungs-
ausgleichs vorangeht. Als weitere Beurteilungsgrössen sind die finanzielle Situa-
tion des Kantons und die wirtschaftliche Entwicklung im Umfeld miteinzubezie-
hen.

3 Mit dem Beschluss über den Teuerungsausgleich ermächtigt der Landrat den 
Regierungsrat, die Lohntabellen im Anhang II des Personaldekretes entspre-
chend zu ändern und per 1. Januar des folgenden Jahres in Kraft zu setzen.

4 Bei den Vergütungen für die Inhaberinnen und Inhaber kantonaler Nebenämter 
findet kein Teuerungsausgleich statt. Es erfolgt eine periodische Überprüfung.

II.

http://bl.clex.ch/data/150.1/de
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     Keine Fremdänderungen.

III.

     Keine Fremdaufhebungen.

IV.

     Diese Änderung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.


